Abs. 
______________________________


________________________________


_________________________________

An die Anteilseigner der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Vertreter des Landes Brandenburg

Matthias Platzeck

Ministerpräsident

Landesregierung Brandenburg


Heinrich-Mann-Allee 107


14473 Potsdam

Betr.:
Empfehlungen des Umweltausschusses des Bundesrates zur Schallschutz VO

          
Mein Antrag auf Schallschutz vom 1.7.2009 , Ihr Schreiben vom 26.8.2009 


Aufrechterhaltung meines Antrages
Datum        
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Platzeck,
für die persönliche Unterzeichnung einer ersten Antwort vom _____ .2009 - zu meinem Antrag vom 1.7.2009 zu Schallschutzmaßnahmen für unser heimatliches Zuhause - bedanke ich mich.
Ich sehe jedoch eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Form eines persönlichen Schreibens des Ministerpräsidenten an uns zutiefst beunruhigte Bürger, sowie den inhaltlichen Aussagen. Denn wenn das Ministerium, das das Schreiben verfasst hat, die Ängste der Bürger ernst nehmen würde, hätte es auf die konkreten Forderungen und meinen Antrag geantwortet.
Wir hatte klar angesprochen, dass wir Bürger von Ihnen erwarten, dass Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden, die zumindest das Niveau der Empfehlungen des Umweltausschusses des Bundesrates bzw. der WHO erreichen. Aber nun haben wir erfahren, dass das Land Brandenburg im Bundesrat gegen das Votum des Umweltausschusses gestimmt hat. Die Landesregierung „tut“ somit eben nicht „ alles in ihrer Macht stehende“ für uns Betroffene, sondern stimmt sogar gegen die berechtigten Forderungen der Bürger.
Das von Ihrem Ministerium erwähnte Einzelbeispiel in der 2. FlugLSV  ist die einzige Verbesserung, die die Umweltseite für Schulen und Kindertagesstätten durchgesetzt hat bzw. durchsetzen konnte. Alles andere sind gravierende Verschlechterungen für die betroffenen Anwohner, die ausschließlich den Interessen der Luftverkehrsseite nützen. 
Ich finde es problematisch, wenn Ihr Ministerium Sie unzureichend informiert und Ihnen vermitteln will, dass ein Kompromiss für und mit den Fluglärmbetroffenen erzielt worden sei. Dies ist nicht der Fall. So ist mir z.B. nicht bekannt, dass das Gesundheitsministerium jemals zu den Belangen der Schallschutzbedürfnisse gehört wurde, oder eine Abstimmung mit dem Gesundheits- und Umweltressort  vorgenommen wurde.
Wenn Sie Ihre Ankündigung, „alles“ in Ihrer Macht stehende zu tun, damit der Flughafen BBI hinsichtlich seiner lärmrelevanten Grenzwerte und seiner allgemeinen Verkehrsregelungen zu den umwelt- und sozialverträglichsten in Europa gehören wird, ernst nehmen, müßten alle Betroffenen - unabhängig von der Bauart ihres Hauses und unabhängig von irgendwelchen Höchstkostengrenzen - den erforderlichen und notwendigen Schutz bekommen.
Wie das Bundesverwaltungsgericht festgelegt hat, sind Schallschutzmaßnahmen durchzuführen, die tagsüber einen Maximalwert von über 55 dB(A) im Rauminnern ausschließen. Ähnliches muss auch für die Nacht festgelegt werden, wobei auf der Hand liegt, dass das Schutzziel für die Nacht strenger sein muss, als das für den Tag, um fluglärmbedingten Stress verhindern. Ich fordere Sie daher auf, „alles“ in Ihrer Macht stehende zu tun, um folgenden Schutzniveaus zu realisieren: 25 dB(A) Dauerschallpegel im Rauminnern in der Nacht, 30 dB(A) Dauerschallpegel im Rauminnern für schutzbedürftige Einrichtungen und 35 dB(A) Dauerschallpegel im Rauminnern am Tag.
Fakt ist allerdings: Bisher sind die geplanten Schutzvorkehrungen am Flughafen Schönefeld schlechter als die in den alten Bundesländern - so z.B. am Flughafen München, die aufgrund der Planfeststellung der 80 er Jahre realisiert wurden. Zudem habe ich gehört, dass Ihr Ministerium die Schallschutzverordnung, die noch schlechtere Werte als sie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vorsehen, anwenden möchte.

Wie Sie in Ihrem Schreiben erwähnen, beabsichtigt die Planfeststellungsbehörde eine sach- und fachgerechte Abwägung. Es ist bisher bei der „Absicht“ geblieben: Die PFB hat weder das Datenerfassungssystem noch die ausgearbeiteten Gutachten (unabweisbarer Nachtflug) der Fluglärmkommission vorgelegt. Auch eine Lärmschutzkonzeption ist der Fluglärmkommission nicht dargelegt worden. 
Wie stehen Sie zu den aufgeworfenen Fragen
· Warum stimmt das Land Brandenburg gegen die Empfehlung des Umweltausschusses des Bundesrats? Sind diese Empfehlungen in Ihren Augen keine sinnvollen Schutzziele?

· Warum wird das Gesundheitsministerium nicht zu den gesundheitlichen Problemen der Lärm und Feinstaubproblematik gehört? Welche Position hat das Gesundheitsministerium, wo fließen dessen Erkenntnisse ein?

· Wie stehen Sie zur Höchstkostenregelung, die Bewohnern von alten, abgeschriebenen Häusern ein ausreichender Schallschutz gewährt wird? Warum dürfen „arme“ Hausbesitzer mehr leiden?

· Stellen Sie sich hinter die Forderung nach max. 25 dB(A) Dauerschallpegeln nachts, 35 dB(A) Tags und 30 dB(a) für sensible Einrichtungen? Welche Maßnahmen werden Sie hierfür veranlassen?
Wenn Sie sich für den Schutz der Bürger wirklich einsetzen, bitte ich Sie, das Ministerium zu veranlassen auf die gestellten Fragen konkret zu antworten.

Aus Ihrem Schreiben entnehmen wir nicht, wie der Stand der Bearbeitung unseres Antrages vom ___________ -  auf den Sie sich in Ihrem Antwortschreiben beziehen, mit Leben erfüllt wurde. Ich bekräftige hiermit meine Antragstellung und erwarte, dass Maßnahmen eingeleitet werden, damit die Bürger nicht in ihrer Gesundheit geschädigt werden, ihrer Existenz nicht beraubt, um wirtschaftlich in der Lage zu sein, am Leben teilzunehmen und sich selbst zu versorgen.

Wir halten unseren Antrag hiermit aufrecht.

Mit freundlichen Grüssen

Schreiben an Herr Platzeck vom ______.2009
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